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Tagungsunterlagen zum Vortrag

„Strafrechtliche Konsequenzen für den Arzt bei Triage-Entscheidungen“

I. Ausgangslage

Keine gesetzlichen Vorgaben; Ärzte müssen die Entscheidung über die

Zuteilung der Ressourcen selbst treffen

Begriff der Triage (fr. „trier“ ≈ „sortieren“, „aussuchen“, „auslesen“) und Ziel der 

Triage (Rettung möglichst vieler Patienten mit möglichst wenig Schaden)

II. Fallgruppen der Triage-Entscheidungen

„Ex-ante-Triage“

„Ex-post-Triage“

„Präventive Triage“

III. Übersicht der wesentlichen Probleme bei Triage-Entscheidungen

Rechtsdogmatische Verortung der „Pflichtenkollision“

Zulässige Kriterien für Entscheidung bei „ex-ante-Triage“

Einordnung der Handlung bei der „ex-post-Triage“ als Tun oder Unterlassen

Greifen bei der „ex-post-Triage“ ebenfalls die Grundsätze der

„Pflichtenkollision“?

Gelten andere Kriterien für die Entscheidung bei der „ex-post-Triage“?

IV. Strafrechtliche Bewertung der Fallgruppen anhand von Beispielsfällen

Fallgruppe 1 („Ex-ante-Triage“)

» Erfüllung des objektiven und subjektiven Tatbestandes der

Tötung / Körperverletzung durch ein Unterlassen

» Rechtswidrigkeit

 Diskussion um die rechtfertigende Pflichtenkollision

 Zulässige Kriterien für die Bemessung der Gleichwertigkeit der

kollidierenden Pflichten

 Nicht rechtswidrige Tat

» Ergebnis: Keine Strafbarkeit soweit Anwendung zulässiger Kriterien bei

der Entscheidung
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Fallgruppe 2 („Ex-post-Triage“)

» Erfüllung des objektiven und subjektiven Tatbestandes der

Tötung / Körperverletzung

 Diskussion, ob durch Tun oder Unterlassen

» Rechtswidrigkeit

 Gleiche Behandlung wie Fallgruppe 1

 Maßstab der Neuverteilung der knappen Ressourcen

 Nicht rechtswidrige Tat

» Schuld

 Alternativbetrachtung, wenn man von Rechtswidrigkeit ausgeht:

 Eingreifen von unvermeidbaren Verbotsirrtum nach § 17 Satz 1 StGB,

wohl eher nicht.

» Ergebnis (m. E.): Keine Strafbarkeit mangels Rechtswidrigkeit bei

Anwendung zulässiger Kriterien bei der Entscheidung

Fallgruppe 3 („Präventive Triage“)

» Erfüllung des objektiven und subjektiven Tatbestandes der

Tötung / Körperverletzung durch ein Unterlassen

» Rechtswidrigkeit: Kein Eingreifen eines Rechtfertigungsgrundes

» Ergebnis: Strafbarkeit wegen Tötung/Körperverletzung durch Unterlassen

V. Fazit

Regelung durch Gesetzgeber und moderate Anwendung der rechtfertigenden

Pflichtenkollision durch Gerichte erforderlich
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